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REGELUNGEN DURCH DAS 

JAHRESSTEUERGESETZ 2020 

Am 18.12.2020 stimmte der Bundesrat dem 

geplanten Jahressteuergesetz 2020 (JStG) zu. Mit 

dem Gesetz nahm die Bundesregierung notwendige 

Anpassungen an EU-Recht und die Rechtsprechung 

des Europäischen Gerichtshofs sowie des Bundes-

finanzhofs vor. Aufgegriffen werden aber auch 

neue Regelungen. Nachfolgend sollen die 

wichtigsten Änderungen stichpunktartig aufge-

zeichnet werden: 

1. Investionsabzugsbetrag/Sonder-

abschreibung 

Der Investitionsabzugsbetrag wurde von 40 % auf 

50 % angehoben. Investitionsabzugsbeträge und 

Sonderabschreibungen gelten nun auch uneinge-

schränkt für vermietete begünstigte Wirtschafts-

güter. Das gilt unabhängig von der Dauer der 

jeweiligen Vermietung. Somit sind auch 

längerfristige Vermietungen für mehr als 3 Monate 

unschädlich - siehe dazu die Beiträge: „Gewinnpla-

nung mit dem geänderten Investitionsabzugs-

betrag" und „Änderung bei der Sonderabschrei-

bung für kleine und mittlere Unternehmen". 

2. Arbeiten im Homeoffice 

Steuerpflichtige können für jeden Kalendertag, an 

dem sie aus¬schließlich in der häuslichen Wohnung 

arbeiten, einen Betrag in Höhe von 5 € steuerlich 

geltend machen. Die Pauschale kann in den Fällen 

in Anspruch genommen werden, in denen die Vor-

aussetzungen für den Abzug von Kosten für ein 

häusliches Arbeitszimmer nicht vorliegen. Sie ist 

auf einen Höchstbetrag von 600 € im Jahr be-

grenzt, wird in die Werbungskostenpauschale ein-

gerechnet und kann in den Jahren 2020 und 2021 

in Anspruch genommen werden. Siehe hierzu auch 

den getrennten Beitrag: „Steuerliche Berücksichti-

gung eines Homeoffice während der Corona-Pan-

demie". 

3. Übungsleiter- / Ehrenamtspauschale 

Durch eine Erhöhung der sog. Übungsleiterpau-

schale ab 2021 von 2.400 € auf 3.000 € und der 

Ehrenamtspauschale von 720 € auf 840 € werden 

Vereine und Ehrenamtliche gestärkt - siehe dazu 

auch den getrennten Beitrag: „Anhebung von 

Übungsleiterfreibetrag und Ehrenamtspauschale". 

4. Steuerfreie Sachbezugsgrenze 

Die Grenze wird für alle Beschäftigten ab dem Jahr 

2022 von 44 € auf 50 € erhöht. 

5. Entlastung für Alleinerziehende 

Der bereits durch das Corona-Steuerhilfe-Gesetz 

auf 4.008 € erhöhte Entlastungsbetrag wird entfris-

tet. Damit gilt der erhöhte Betrag auch ab dem Jahr 

2022 dauerhaft weiter. 

6. Steuerfreie Corona-Beihilfe 

Die Steuerbefreiung für Beihilfen und Unterstüt-

zungen bis zur Höhe von 1.500 € wurde durch das 

JStG 2020 bis zum Juni 2021 verlängert. Die Be-

freiung war ursprünglich bis zum 31.12.2020 fest-

gelegt. Damit wäre ein im ersten Halbjahr 2021 

ausgezahlter Corona-Bonus nicht mehr steuerbe-

günstigt gewesen. Mit dem Gesetz zur Modernisie-

rung der Entlastung von Abzugsteuern und der Be-

scheinigung von Kapitalertragsteuer wurde die 

Zahlungsfrist für die Steuerbefreiung von Corona-

Sonderzahlungen bis zum 31.3.2022 verlängert. 

7. Anrechnung von Verlusten aus 

Termingeschäften 

Die bisherige Verrechnungsbeschränkung in Höhe 

von 10.000 € wird auf 20.000 € angehoben. So 

können insbesondere aus dem Verfall von Optionen 

im laufenden Kalenderjahr bis zu 20.000 € mit Ge-

winnen aus Termingeschäften und mit den Erträ-

gen aus sog. Stillhaltegeschäften ausgeglichen 

werden. Nicht verrechnete Verluste können auf 

Folgejahre vorgetragen und jeweils in Höhe von 

20.000 € mit Gewinnen aus Termingeschäften und 

Stillhalteprämien verrechnet werden. 

8. Steuerhinterziehung 

In besonders schweren Fällen wurde die Verjäh-

rungsfrist von 10 Jahren auf 15 Jahre verlängert. 

Die Regelung ist auf alle zum Zeitpunkt des Inkraft-

tretens noch nicht verjährten Taten anzuwenden. 

9. Rechnungsberichtigung 

Mit Urteil vom 20.10.2016 gab der Bundesfinanzhof 

seine Rechtsprechung zur Rechnungsberichtigung 

auf. Berichtigt danach ein Unternehmer eine Rech-

nung, kann dies auf den Zeitpunkt zurückwirken, in 

dem die Rechnung erstmals ausgestellt wurde. 

Durch das JStG 2020 soll klargestellt werden, dass 

die Berichtigung einer Rechnung kein rückwirken-

des Ereignis ist, sodass eine Rechnungsberichti-

gung keine zeitlich unbegrenzte Änderungsmög-

lichkeit eines Steuerbescheides zur Folge hat. 
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10. Drittes Corona-Steuerhilfegesetz in 

Kraft 

Der Bundesrat hat am 05.03.2021 dem Dritten 

Corona-Steuerhilfegesetz zugestimmt. Darin ent-

halten sind nachfolgende Verbesserungen bzw. Än-

derungen: 

 Familie 

Da Familien besonders von den pandemiebeding-

ten Einschränkungen betroffen sind, wird pro Kind 

ein einmaliger Kinderbonus von 150 € (im Vorjahr 

300 €) auf das Kindergeld gewährt. Dieser Bonus 

wird mit dem steuerlichen Kinderfreibetrag ver-

rechnet. Er wird nicht auf die Grundsicherung an-

gerechnet. Anspruch besteht für jedes Kind, das im 

Monat der Auszahlung (Mai 2021) kindergeldbe-

rechtigt ist. All jene Kinder, für die im Mai 2021 kein 

Kindergeldanspruch besteht, werden dennoch mit 

dem Kinderbonus bedacht, wenn für sie in einem 

anderen Monat des Jahres 2021 ein Kindergeldan-

spruch besteht. Der Einmalbetrag findet beim steu-

erlichen Familienleistungsausgleich Berücksichti-

gung. Je höher das Einkommen, umso mehr min-

dert der Kinderbonus die steuerliche Entlastungs-

wirkung. 

 Gastronomie 

Gastronomiebetriebe sind von der Corona-Krise 

besonders betroffen und konnten teilweise durch 

die bestehenden Schließungen von der Mehrwert-

steuersenkung nicht profitieren. Die Mehrwert-

steuer für Speisen in der Gastronomie wurde daher 

über den 30.06.2021 hinaus befristet bis Ende 

2022 auf den ermäßigten Steuersatz von 7 % ge-

senkt. Auf Getränke wird der reguläre Steuersatz 

erhoben. Von dieser Regelung profitieren auch Ca-

teringunternehmen, Lebensmitteleinzelhändler, 

Bäckereien sowie Metzgereien. Voraussetzung da-

für ist, dass sie verzehrfertig zubereitete Speisen 

zur Abgabe anbieten. 

 Unternehmen 

Unternehmer, die bedingt durch die Corona-Pande-

mie Verluste erwirtschafteten, werden durch einen 

erweiterten Verlustrücktrag unterstützt. So können 

Verluste aus 2020 und 2021 steuerlich mit Gewin-

nen aus dem Vorjahr verrechnet werden. Das dritte 

Corona-Steuerhilfegesetz sieht vor, den Verlust-

rücktrag auf maximal 10 Mio. € (20 Mio. € bei 

Zusammenveranlagung) zu verdoppeln. Für den 

vorläufigen Verlustrücktrag für 2020 gilt dies ent-

sprechend. 

11. Neues Gesetz zur Abwehr von 

Steueroasen beschlossen 

Zur Bekämpfung von internationaler Steuerkrimi-

nalität hat der Bundestag am 10.06.2021 das Ge-

setz zur Abwehr von Steuervermeidung und unfai-

rem Steuerwettbewerb beschlossen. Personen und 

Unternehmen, die Geschäftsbeziehungen mit Staa-

ten und Gebieten unterhalten, die international an-

erkannte Standards im Steuerbereich nicht einhal-

ten, soll es damit erschwert werden, Steuern zu 

vermeiden. Als Maßnahmen dazu dienen z. B. eine 

verschärfte Hinzurechnungsbesteuerung, die es für 

Unternehmen unattraktiv macht, Einkünfte auf 

Zwischengesellschaften in Steueroasen zu übertra-

gen. Auch sollen etwa Betriebsausgaben und Wer-

bungskosten, die in Beziehung zu Steueroasen ste-

hen nicht mehr abzugsfähig sein. Grundlage des 

neuen Gesetzes ist eine mindestens jährlich aktua-

lisierte Liste der Europäischen Union, die Länder 

beinhaltet, die sich konsequent weigern, Steueran-

gelegenheiten korrekt zu behandeln. 

12. Reform des Personengesellschafts-

recht auf den Weg gebracht 

Mit dem Gesetz zur Modernisierung des Personen-

gesellschaftsrechts, das zur Gänze zum 

01.01.2024 in Kraft tritt, werden sich u. a. Grund-

lagen für neu zu gründende und bereits bestehende 

Personengesellschaften ändern. So wird mit der 

Einführung eines sog. Gesellschaftsregisters die 

Transparenz erhöht und insbesondere die Vertre-

tung von Gesellschaften bürgerlichen Rechts (GbR) 

ersichtlicher. Eine Eintragung ist nur dann erforder-

lich, wenn die GbR als Berechtigte z. B. in das 

Grundbuch, die Gesellschafterliste oder das Aktien-

register eingetragen werden soll. Freiberuflern bie-

tet das neue Gesetz zukünftig die Möglichkeit, sich 

in den Rechtsformen der Personengesellschaften, 

insbesondere der GmbH Et Co. KG, zu etablieren. 

13. Optionsmöglichkeit zur 

Körperschaftsteuer wird eingeführt 

Das Gesetz zur Modernisierung des Körperschaft-

steuerrechts, dem der Bundesrat am 25.6.2021 zu-

gestimmt hat, gibt allen Personenhandels- und 

Partnerschaftsgesellschaften ab dem Veranla-

gungszeitraum 2022 die Möglichkeit, auf Antrag 

wie eine Körperschaft besteuert zu werden. Die zi-

vilrechtliche Haftung der Gesellschafter für die ge-

schuldete Körperschaft- und Gewerbesteuer bleibt 

hingegen bestehen. Durch den Wechsel des sog. 

Besteuerungsregimes, erfolgt eine Gleichstellung 
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mit einer Kapitalgesellschaft für die Einkommen-, 

Körperschaft- und Gewerbesteuer. Die Gleichstel-

lung gilt dabei auch für verfahrensrechtliche Fra-

gen. Auf die Erbschaft- und die Grunderwerbsteuer 

hat der Wechsel hingegen keinerlei Einfluss. 

FÜR ALLE STEUERPFLICHTIGEN 

14. Höhe der Verzinsung für 

Steuernachforderungen und –

erstattungen verfassungswidrig 

Die Verzinsung in Höhe von 0,5 % im Monat insbe-

sondere für Steuernachforderungen wurde schon 

seit längerer Zeit von der Fachwelt als nicht mehr 

realistisch angesehen. Dem gerecht zu wer¬den, 

gab es dafür auch schon mehrere Anläufe bei ver-

schiedenen Gerichten wie dem Bundesfinanzhof 

und auch dem Bundesverfassungsgericht (BVerfG). 

Nunmehr hat das BVerfG mit Beschluss vom 

08.07.2021 entschieden, dass die Verzinsung von 

Steuernachforderungen und Steuererstattungen 

verfassungswidrig ist. Dies gilt jedoch nur, soweit 

der Zinsberechnung für Verzinsungszeiträume ab 

dem 01.01.2014 ein Zinssatz von monatlich 0,5 % 

(jährlich 6 %) zugrunde gelegt wird. Nach seiner 

Auffassung stellt die Verzinsung von Steuernach-

forderungen mit dieser Verzinsung nach Ablauf ei-

ner zinsfreien Karenzzeit von grundsätzlich 15 Mo-

naten eine Ungleichbehandlung von Steuerschuld-

nern, deren Steuer erst nach Ablauf der Karenzzeit 

festgesetzt wird, gegenüber Steuerschuldnern, de-

ren Steuer bereits innerhalb der Karenzzeit endgül-

tig festgesetzt wird, dar.  

Diese Ungleichbehandlung erweist sich für in die 

Jahre 2010 bis 2013 fallende Verzinsungszeiträume 

noch als verfassungsgemäß, für in das Jahr 2014 

fallende Verzinsungszeiträume dagegen als verfas-

sungswidrig. Eine Verzinsung mit einem niedrige-

ren Steuersatz würde nach Auffassung des BVerfG 

eine geringere Ungleichheit bewirken und ein min-

destens gleich geeignetes Mittel zur Förderung des 

Gesetzes-zwecks darstellen. 

Bitte beachten Sie! Die Unvereinbarkeit mit dem 

Grundgesetz umfasst ebenso die „Erstattungszin-

sen" zugunsten der Steuerpflichtigen. Das BVerfG 

lässt das bisherige Recht für bis einschließlich in 

das Jahr 2018 fallende Verzinsungszeiträume an-

wenden. Für Verzinsungszeiträume ab 01.01.2019 

ist der Gesetzgeber verpflichtet, bis zum 

31.07.2022 eine verfassungsgemäße Neuregelung 

zu treffen. 

15. Steuerliche Berücksichtigung eines 

Homeoffice während der Corona-

Pandemie 

Die Corona-Arbeitsschutzverordnung vom 

20.01.2021 sieht vor, dass Arbeitgeber verpflichtet 

sind, Homeoffice anzubieten, wo es möglich ist. Die 

Aufwendungen werden i. d. R. vom Arbeitgeber 

übernommen. Ist eine Kostenübernahme nicht 

möglich, können entsprechende Aufwendungen un-

ter weiteren Voraussetzungen bis zu einer Höhe 

von 1.250 € im Jahr - im Rahmen eines Arbeitszim-

mers - als Werbungskosten oder Betriebsausgaben 

geltend gemacht werden. Zu den Aufwendungen, 

die anteilig nach Fläche in Ansatz gebracht werden, 

zählen z. B. auch: Kaltmiete oder Gebäude-Ab-

schreibung, Wasser, Nebenkosten, Müllabfuhr, 

Verwaltungskosten, Grundsteuer, Versicherungen, 

Schornsteinfeger, Heizung, Reinigung, Strom, Re-

novierung, Schuldzinsen. 

Die steuerliche Berücksichtigung setzt allerdings 

voraus, dass es sich bei einem häuslichen Arbeits-

zimmer um einen Raum handelt, der ausschließlich 

oder nahezu ausschließlich (zu 90 %) zu betriebli-

chen oder beruflichen Zwecken genutzt wird. Bildet 

das häusliche Arbeitszimmer den Mittelpunkt der 

gesamten betrieblichen oder beruflichen Tätigkeit, 

kommt auch ein unbeschränkter Abzug der Auf-

wendungen in Frage. 

Im Rahmen des Jahressteuergesetzes 2020 be-

schloss der Gesetzgeber, dass Steuerpflichtige, die 

im Homeoffice arbeiten, deren Räumlichkeiten al-

lerdings nicht alle Voraussetzungen eines häusli-

chen Arbeitszimmers erfüllen, trotzdem für jeden 

Kalendertag, an dem sie ausschließlich in der häus-

lichen Wohnung arbeiten, einen Betrag von 5 € 

steuerlich geltend machen können. Die Pauschale 

ist auf einen Höchstbetrag von 600 € im Jahr be-

grenzt und wird in die Werbungskostenpauschale 

eingerechnet. Sie kann in den Jahren 2020 und 

2021 in Anspruch genommen werden. 
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Bitte beachten Sie: Fahrtkostenpauschalen für 

Tage des Homeoffice können nicht geltend ge-

macht werden. Es empfiehlt sich, die Arbeitszeiten 

im Homeoffice zu dokumentieren und diese vom 

Arbeitgeber bestätigen zu lassen. 

16. Steuerliche Verbesserung für 

Menschen mit Behinderung 

Im Behinderten-Pauschbetragsgesetz verabschie-

dete der Bundesrat neben der Anpassung der Be-

hinderten-Pauschbeträge auch Steuervereinfa-

chungen, die Steuerpflichtige mit Behinderung von 

Nachweispflichten entlasten. Darüber hinaus ent-

fallen die Anspruchsvoraussetzungen zur Gewäh-

rung eines Behinderten-Pauschbetrags bei einem 

Grad der Behinderung unter 50. Die Regelungen 

gelten ab dem Veranlagungszeitraum 2021. 

Steuerpflichtige mit Behinderung haben die Mög-

lichkeit, Kosten, die zur Bewältigung ihres Alltags 

als außergewöhnliche Belastungen anfallen, steu-

erlich geltend zu machen. Sie können zwischen Ein-

zelnachweisen oder einem ansetzbaren Pauschal-

betrag wählen. Die Behinderten-Pauschbeträge 

werden auf maximal 2.840 € erhöht. Der Betrag 

hängt maßgeblich vom festgestellten Grad der Be-

hinderung ab. In besonderen Fällen erhöht sich der 

Pauschalbetrag auf 7.400 €. 

Für außergewöhnliche Belastungen, die durch die 

häusliche Pflege einer Person entstehen können, 

kann mit dem Pflege-Pauschbetrag ebenfalls eine 

Pauschalierung erfolgen. Der Betrag wurde eben-

falls angehoben und beträgt nun maximal 1.800 €. 

Der Betrag richtet sich am Pflegegrad der zu pfle-

genden Person aus. Der Pauschalbetrag kann gel-

tend gemacht werden, wenn die pflegende Person 

dafür keine Einnahmen erhält. Das Pflegegeld, das 

Eltern eines Kindes mit Behinderungen für dieses 

Kind empfangen, wird dabei nicht als Einnahme an-

gerechnet. 

Darüber hinaus wird eine behinderungsbedingte 

Fahrtkosten-Pauschale eingeführt. Sie kann bis zu 

einer Höhe von 900 € von Menschen mit einem 

Grad der Behinderung von mindestens 80 oder mit 

einem Grad der Behinderung von mindestens 70 

und einer erheblichen Gehbehinderung in Anspruch 

genommen werden. 

Für Menschen mit einer außergewöhnlichen Gehbe-

hinderung sowie für blinde und hilflose Personen 

gilt eine Obergrenze von maximal 4.500 € jährlich. 

Die Pauschale gilt anstelle der bisher individuell er-

mittelten Aufwendungen für Fahrtkosten und ist 

unter Abzug der zumutbaren Belastung zu berück-

sichtigen. 

17. Steuerbefreiung von Beratungs-

leistungen zur beruflichen 

Neuorientierung 

Beratungsleistungen zur beruflichen Neuorientie-

rung, die ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer auf-

grund des Wegfalls seines Arbeitsplatzes zukom-

men lässt, sind steuerfrei. Dies wird im Jahressteu-

ergesetz 2020 klargestellt. Darunter fällt die sog. 

„Outplacement-Beratung" oder „Newplacement-

Beratung“, die Arbeitgeber zur beruflichen Neuori-

entierung für ausscheidende Arbeitnehmer anbie-

ten bzw. durch Dritte durchführen lassen können. 

Die Steuerbefreiung erstreckt sich auf sämtliche 

Leistungen einer 0utplacement-Beratung, wie z. B. 

einer Perspektivberatung, einer steuer- und sozial-

versicherungsrechtlichen Beratung, einer Markt-

vorbereitung sowie der Vermarktung und Neuplat-

zierung der Teilnehmenden. 

18. Keine Berücksichtigung der 

Instandhaltungsrücklage bei 

Berechnung der Grunderwebsteuer 

Bei der Berechnung von Grunderwerbsteuer sind 

einige Faktoren zu berücksichtigen, während an-

dere nicht mit in die Berechnung einfließen dürfen. 

Zu diesem Thema musste sich der Bundesfinanzhof 

(BFH) mit der Frage beschäftigen, ob eine Instand-

haltungsrücklage beim Eigentumsübergang des 

entsprechenden Grundstücks bei der Berechnung 

der Grunderwerbsteuer steuermindernd zu berück-

sichtigen ist oder nicht. 

Es ging dabei um den Kauf von Sondereigentum an 

bestimmten Objekten und Miteigentum am ge-

meinschaftlichen Eigentum der Objekte. Daneben 

ging auch der Anteil an gemeinschaftlichen Geldern 

auf den Käufer über. Dazu gehörte auch eine In-

standhaltungsrücklage. Diese wurde vom Finanz-

amt nicht kaufpreismindernd berücksichtigt. Dage-

gen wehrte sich der Käufer, der Kaufpreis müsse 

um den Betrag der Rücklage gemindert werden, so-

dass letztendlich auch weniger Grunderwerbsteuer 

zu zahlen sei. 



Informationen zum Jahreswechsel 2021/2022

auren.de  7 

19. Steuermäßigung bei haushaltsnaher 

Tätigkeit und Handwerkerleistung 

Steuerpflichtige können für die Inanspruchnahme 

von haushaltsnahen Beschäftigungsverhältnissen 

und Dienstleistungen sowie Handwerkerleistungen 

steuerliche Vergünstigungen in Anspruch nehmen. 

Dazu gehören: 

Kosten für Gesamtansatz 

maximal 

Ersparnis 

maximal 

Haushaltsnahme Mini-

jobs mit Haushalts-

scheckverfahren (20 % 

von höchstens) 

2.550 € 510 € 

Sozialversicherungs-

pflichtige Beschäfti-

gungsverhältnisse, 

haushaltsnahe Dienst-

leistungen, Pflege- und 

Betreuungsleistungen, 

mit einer Hilfe im 

Haushalt vergleichbare 

Aufwendungen bei Un-

terbringung im Haus 

(20 % von höchstens) 

20.000 € 4.000 € 

Handwerkerleistungen 

(20 % der Arbeitsleis-

tung von höchstens) 

6.000 € 1.200 € 

Gesamt  28.550 € 5.710 €

Eine allgemeine Anspruchsvoraussetzung für die 

Gewährung der Steuerermäßigung stellt die Leis-

tungserbringung im Haushalt des Steuerpflichtigen 

dar. Der räumliche Bereich, in dem sich der Haus-

halt entfaltet, wird regelmäßig durch die Grund-

stücksgrenzen abgesteckt. Ausnahmsweise können 

auch Leistungen begünstigt sein, die jenseits dieser 

Grenzen auf fremdem Grund erbracht werden. 

Eine weitere Voraussetzung für die Inanspruch-

nahme der Steuerermäßigung für haushaltsnahe 

Dienstleistungen oder Handwerkerleistungen ist, 

dass der Steuerpflichtige für die Aufwendungen 

eine Rechnung erhalten hat und die Zahlung auf 

das Konto des Erbringers der Leistung erfolgt ist. 

Auch Handwerkerleistungen für Renovierungs-, Er-

haltungs- und Modernisierungsmaßnahmen sind 

nur begünstigt, wenn diese Kriterien erfüllt sind. n 

der Werkstatt des Handwerkers erbrachte Leistun-

gen sind hingegen nicht ermäßigungsfähig. 

20. Keine Werbungskostenkürzung bei 

Wegfall von Mieteinnahmen durch 

Corona-Krise 

Von wirtschaftlichen Problemen, welche durch 

Corona entstanden sind, können nicht nur Mieter 

betroffen sein, sondern auch die Vermieter durch 

das Fehlen von Mietzahlungen. Deshalb wurde auf 

Bund-/Länderebene beschlossen, wie bei Einkünf-

ten aus Vermietung und Verpachtung verfahren 

werden soll, wenn coronabedingt Mieteinnahmen 

wegfallen. 

Für den Fall, dass der Vermieter seinem Mieter für 

die im Privatvermögen gehaltenen und nicht Wohn-

zwecken dienenden Immobilien - aufgrund einer fi-

nanziellen Notsituation des Mieters - Mietzahlungen 

ganz oder teilweise erlässt, darf durch das Finanz-

amt keine verbilligte Vermietung zugrunde gelegt 

werden, bei dem der Werbungskostenabzug zu 

kürzen wäre. Es kann nur deswegen nicht automa-

tisch davon ausgegangen werden, dass der Ver-

mieter keine Einkunftserzielungsabsicht mehr hat. 

Deren Beurteilung muss unabhängig von dem Mie-

terlass stattfinden. Sollte die Einkunftserzielungs-

absicht aber bereits vor Corona verneint worden 

sein, so wird diese Entscheidung nicht rückgängig 

gemacht oder geändert. 

21. Auf anteiligen Veräußerungsgewinn 

für ein häusliches Arbeitszimmer 

entfällt die Besteuerung 

Entfällt der Veräußerungsgewinn aus dem Verkauf 

einer zu eigenen Wohnzwecken genutzten Eigen-

tumswohnung während der 10-jährigen Haltefrist 

auch auf ein zur Erzielung von Überschusseinkünf-

ten genutztes häusliches Arbeitszimmer, ist dieser 

ebenfalls von der Besteuerung ausgenommen. 

Eine Steuerpflichtige veräußerte eine Eigentums-

wohnung innerhalb der Haltefrist. Für ein in der 

Wohnung liegendes häusliches Arbeitszimmer 

machte sie im Veräußerungsjahr Aufwendungen als 

Werbungskosten geltend, die vom zuständigen Fi-

nanzamt (FA), wie bereits in den Jahren zuvor, mit 

dem Höchstbetrag anerkannt wurden. Das FA be-

rücksichtigte im Veräußerungsjahr den Veräuße-

rungsgewinn, der anteilig auf die Grundfläche des 

häuslichen Arbeitszimmers entfiel, als Einkünfte 

aus privaten Veräußerungsgeschäften und besteu-

erte dies entsprechend. Das im Anschluss einge-

schaltete Finanzgericht (FG) widersprach dem Vor-

gehen des FA und begründete dies damit, dass ein 
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häusliches Arbeitszimmer nicht den Kriterien eines 

Wirtschaftsguts entspreche und so unter die „Nut-

zung zu eigenen Wohnzwecken" falle. In der Revi-

sion vor dem Bundesfinanzhof (BFH) unterstützte 

dieser die Argumentation des FG und kam in einem 

Urteil vom 01.03.2021 zu dem Schluss, dass das 

für die Erzielung von Überschusseinkünften ge-

nutzte häusliche Arbeitszimmer der Steuerpflichti-

gen von der Besteuerung ausgenommen ist. Ein 

häusliches Arbeitszimmer ermöglicht regelmäßig 

eine geringfügige Nutzung zu eigenen Wohnzwe-

cken. Der Umfang der Wohnnutzung ist dabei nicht 

erheblich. 

22. Verlustverrechnungsbeschränkung 

für Aktienveräußerungen 

verfassungswidrig? 

Verluste aus der Veräußerung von Kapitalanlagen 

können nur mit sonstigen positiven Einkünften aus 

Kapitalvermögen ausgeglichen werden. Eine zu-

sätzliche Verlustverrechnungsbeschränkung gilt bei 

Verlusten, die aus Aktienveräußerungen entstehen. 

Obwohl sie zum Kapitalvermögen zählen, können 

entstandene Verluste aus Aktiengeschäften nur 

über Veräußerungsgewinne ausgeglichen werden, 

die ebenfalls aus Aktiengeschäften resultieren. Hie-

rin sieht der Bundesfinanzhof (BFH) in einem Be-

schluss vom 17.11.2020 eine verfassungswidrige 

Ungleichbehandlung. Dazu rief er das Bundesver-

fassungsgericht an, um eine Klärung herbeizufüh-

ren. 

Dem Beschluss voran stand der Fall eines Steuer-

pflichtigen, der aus der Veräußerung von Aktien als 

Teil seines Kapitalvermögens nur Verluste gene-

rierte. Auf Antrag wünschte er die Verrechnung der 

Verluste mit seinen sonstigen Einkünften aus Kapi-

talvermögen, die nicht aus Aktienveräußerungsge-

winnen entstanden waren. 

Der BFH begründete die Vorlage vor dem Bundes-

verfassungsgericht damit, dass die abweichende 

Verlustausgleichsregelung für Aktienveräuße-

rungsverluste zu einer unterschiedlichen Behand-

lung von Steuerpflichtigen führt, die nicht damit 

begründet werden kann, dass erhebliche Steuer-

mindereinnahmen zu befürchten wären oder dies 

zur Verhinderung missbräuchlicher Gestaltungen 

führt. 

FÜR GEWERBETREIBENDE/FREIBERUFLER 

23. Vereinfachungsregel bei kleinen 

Photovoltaikanlagen und vergleich-

baren Blockheizkraftwerken 

Betreiber von Photovoltaikanlagen mit einer Leis-

tung von bis zu 10 kW und vergleichbare Blockheiz-

kraftwerke mit einer Leistung von bis zu 2,5 kW 

können künftig wählen, ob Sie Ihre jeweiligen An-

lagen ohne oder mit einer Gewinnerzielungsabsicht 

betreiben wollen. Die Einstufung der Energieerzeu-

gungsanlagen erfolgt auf schriftlichen Antrag und 

gilt auch für die nachfolgenden Jahre. 

Wird eine Anlage ohne Gewinnerzielungsabsicht 

betrieben, so wird aus Vereinfachungsgründen für 

alle offenen Veranlagungszeiträume auf einen 

Nachweis verzichtet und eine steuerlich unbeachli-

che Liebhaberei unterstellt. Beim Betreiben einer 

Anlage mit Gewinnerzielungsabsicht erfolgt hinge-

gen eine Prüfung nach den allgemeinen Grundsät-

zen. In diesem Fall gelten die allgemeinen Rege-

lungen in allen noch offenen und künftigen Veran-

lagungszeiträumen. 

Voraussetzung für die Ausübung des Wahlrechts 

ist, dass die kleinen Energieerzeugungsanlagen 

nach dem 31.12.2003 in Betrieb genommen wur-

den und auf zu eigenen Wohnzwecken genutzten 

oder unentgeltlich überlassenen Ein- und Zweifa-

milienhausgrundstücken einschließlich Außenanla-

gen installiert sind. Ein häusliches Arbeitszimmer 

oder Räume, die nur gelegentlich entgeltlich ver-

mietet werden (Einnahmen bis 520 € im Veranla-

gungszeitraum), sind bei der Prüfung, ob es sich 

um ein zu eigenen Wohnzwecken genutztes Ein-

und Zweifamilienhaus handelt nicht relevant. 

Bitte beachten Sie! Ändern sich z. B. aufgrund von 

Nutzungsänderungen oder durch Vergrößerung der 

Energieerzeugungsanlagen die Voraussetzungen 

für die Vereinfachungsregel, ist diese für kom-

mende Veranlagungszeiträume nicht mehr anzu-

wenden. Der Wegfall ist dem zuständigen Finanz-

amt schriftlich mitzuteilen. Umsatzsteuerlich gelten 

besondere Regelungen. 
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24. Nutzungsdauer von Computer-Hard- 

und Software auf ein Jahr verkürzt 

Bestimmte digitale Wirtschaftsgüter können rück-

wirkend zum 01.01.2021 sofort abgeschrieben 

werden. Das geht aus einem Schreiben des Bun-

desministeriums der Finanzen vom 26.02.2021 

hervor. Damit wird die Nutzungsdauer für Compu-

ter von drei Jahren auf ein Jahr reduziert und die 

AfA-Tabelle für allgemeine Anlagegüter entspre-

chend geändert. Die Sofortabschreibung kann 

wahlweise in Anspruch genommen werden. Zu den 

benannten digitalen Wirtschaftsgütern gehören 

materielle Wirtschaftsgüter wie Computerhardware 

und immaterielle Wirtschaftsgüter wie Betriebs- 

und Anwendersoftware. Darunter fallen darüber 

hinaus auch ERP-Software, Software für Waren-

wirtschaftssysteme oder Anwendungssoftware zur 

Unternehmensverwaltung oder Prozesssteuerung. 

Die neue Regelung kann in den Gewinnermittlun-

gen für Wirtschaftsjahre, die nach dem 31.12.2020 

enden, angewendet werden. In Gewinnermittlun-

gen nach dem 31.12.2020 kann sie auch auf ent-

sprechende Wirtschaftsgüter angewendet werden, 

die in früheren Wirtschaftsjahren angeschafft oder 

hergestellt wurden und bei denen eine andere als 

die einjährige Nutzungsdauer zugrunde gelegt 

wurde. Dies gilt ab dem Veranlagungszeitraum 

2021 entsprechend für Wirtschaftsgüter des Privat-

vermögens, die zur Einkünfteerzielung verwendet 

werden. 

25. Berücksichtigung des Veräußerungs-

erlöses eines teilweise privat 

genutzten Pkw 

Wirtschaftsgüter des gewillkürten Betriebsvermö-

gens, also Gegenstände, welche privat und beruf-

lich genutzt werden mit über 10 % beruflichem 

Nutzungsanteil, führen oftmals zu verschiedenen 

Beurteilungen bei dem Unternehmer und dem Fi-

nanzamt. Insbesondere die steuerliche Berücksich-

tigung bei Pkw ist dabei ein häufiges Thema. So 

war es auch in einem Fall, den der Bundesfinanzhof 

(BFH) am 16.06.2020 entschied. Gegenstand des 

Urteils war die Ermittlung des Veräußerungserlöses 

eines Pkw des Betriebsvermögens, welcher sowohl 

beruflich als auch privat genutzt wurde. 

Ein Steuerpflichtiger ordnete das Kfz bei Anschaf-

fung dem gewillkürten Betriebsvermögen zu. In 

den entsprechenden Steuererklärungen wurde die 

Abschreibung (AfA) als Ausgabe berücksichtigt, 

gleichzeitig aber auch die privaten Aufwendungen 

als Einnahme erfasst, sodass die Kosten im Zusam-

menhang mit dem Pkw sich fast ausglichen. 

Als das Auto abgeschrieben war, veräußerte der 

Unternehmer dieses und setzte den Veräußerungs-

gewinn nur mit dem Anteil der beruflichen Nutzung 

als Betriebseinnahme an. Die steuermindernde AfA 

wurde jährlich mit der Entnahme ausgeglichen, der 

private Nutzungsanteil dürfte sich nun nicht mehr 

auswirken. Dem widersprach das Finanzamt, der 

volle Gewinn aus dem Verkauf sei trotzdem anzu-

setzen. 

So sah das auch der BFH. Der Veräußerungsgewinn 

ist in voller Höhe anzusetzen. Ob sich die AfA in den 

Vorjahren ausgewirkt hat oder nicht, steht mit dem 

Vorgang des Verkaufs in keinem Zusammenhang 

und darf deshalb auch nicht berücksichtigt werden. 

Auch das Gesetz sieht keine anteilige Berechnung 

vor. Der BFH betont zudem, dass das Gebot der 

Besteuerung nach wirtschaftlicher Leistungsfähig-

keit und das Nettoprinzip durch diese Regelung 

nicht verletzt, sondern rechtmäßig berücksichtigt 

werden. 

26. Bewertungsabschlag bei verbilligter 

Wohnraumüberlassung 

Gewährt ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer un-

entgeltlich oder verbilligt Wohnraum, gilt dieser als 

Sachbezug und zählt somit zum steuer- und bei-

tragspflichtigen Arbeitsentgelt. Mit einer Änderung 

im Einkommensteuergesetz wurde für die steuer-

rechtliche Bewertung einer Wohnraumüberlassung 

ab 01.01.2020 jedoch ein Bewertungsabschlag ein-

geführt. 

Für eine dem Arbeitnehmer vom Arbeitgeber zu ei-

genen Wohnzwecken überlassenen Wohnung ist 

demnach kein Sachbezug anzurechnen, wenn das 

vom Arbeitnehmer dafür gezahlte Entgelt mindes-

tens 2/3 des ortsüblichen Mietwerts beträgt und 

dieser nicht mehr als 25 €/m² ohne umlagefähige 

Kosten im Sinne der Betriebskostenverordnung be-

trägt. Der steuerrechtliche Bewertungsabschlag 

wird zum 01.01.2021 in das Beitragsrecht über-

nommen. Die unterschiedlichen Verfahrensweisen 

im Steuer- und Beitragsrecht für das Jahr 2020 

bleiben jedoch bestehen. 

Der neue Abschlag wirkt sich wie ein Freibetrag aus 

und beträgt 1/3 des ortsüblichen Mietwerts. Die 

nach Anwendung des Bewertungsabschlags ermit-

telte Vergleichsmiete ist Bemessungsgrundlage für 
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die Bewertung der Mietvorteile. Die tatsächlich ge-

zahlte Miete (inkl. Nebenkosten) ist auf die Ver-

gleichsmiete anzurechnen. 

27. Nachweis einer fast ausschließlich 

betrieblichen Nutzung bei Pkw 

Für die Bildung eines Investitionsabzugsbetrags 

(IAB) darf das angeschaffte bzw. hergestellte Wirt-

schaftsgut nicht mehr als 10 % privat genutzt wer-

den. Handelt es sich bei dem Wirtschaftsgut um ei-

nen Pkw, so muss detailliert nachgewiesen werden, 

wie hoch der Anteil der privaten Nutzungen ist. Fin-

det die Berechnung dieser durch die 1-%-Regelung 

statt, so darf der IAB nicht gewährt werden, da die 

1-%-Regelung von einer Privatnutzung von ca. 20 

% ausgeht, womit also keine fast ausschließlich be-

triebliche Nutzung mehr vorliegt. 

In einem Fall aus der Praxis bildete ein Unterneh-

mer einen IAB für einen Pkw, kaufte diesen an-

schließend auch und ermittelte den Nutzungsanteil 

nach Fahrtenbuchmethode. Das Finanzamt stellte 

bei einer Prüfung jedoch fest, dass dieses nicht ord-

nungsgemäß war und erkannte den so ermittelten 

Anteil nicht an. Stattdessen wurde nun die 1-%-

Regelung angewandt, weshalb der IAB nachträglich 

versagt wurde. 

Der Bundesfinanzhof entschied dazu, dass bei ei-

nem fehlerhaften Fahrtenbuch auch alternative 

Aufzeichnungen vorgelegt werden können, die 

nachweisen, dass ein betrieblicher Nutzungsanteil 

von mindestens 90 % vorliegt. Dieser Nachweis 

muss plausibel dargelegt werden können. Das 

Fahrtenbuch muss jedoch insgesamt noch stimmig 

und lückenlos sein. 

28. Anerkennung von Bewirtungs-

rechnungen als Betriebsausgaben 

Bewirtungsaufwendungen aus betrieblichem Anlass 

können unter weiteren Voraussetzungen zu 100 % 

als Betriebsausgaben angesetzt werden, während 

Bewirtungskosten aus geschäftlichem Anlass nur 

zu 70 % Betriebsausgaben darstellen. Zu den Be-

wirtungskosten, die zu 100 % abgezogen werden 

können, zählen z. B. Arbeitnehmerbewirtungen, die 

aus Anlass von außergewöhnlichen Arbeitseinsät-

zen durchgeführt werden, oder Warenverkostun-

gen im Unternehmen. 

Ist der Nachweis über eine Bewirtung in einem Be-

wirtungsbetrieb - z. B. in einer Gaststätte oder ei-

nem Restaurant - zu erbringen, ist für die steuerli-

che Anerkennung die Rechnung über die Bewirtung 

einzureichen. Die Rechnung muss maschinell er-

stellt und elektronisch aufgezeichnet sein sowie 

den Anforderungen des Umsatzsteuergesetzes ent-

sprechen. Auf dem Eigenbeleg sind darüber hinaus 

der Anlass der Bewirtung und die Teilnehmer anzu-

geben. 

Verwendet der Bewirtungsbetrieb - also das Res-

taurant oder die Gaststätte - ein elektronisches 

Aufzeichnungssystem mit Kas-senfunktion, werden 

für den Betriebsausgabenabzug von Bewirtungs-

aufwendungen aus geschäftlichem Anlass nur ma-

schinell erstellte, elektronisch aufgezeichnete und 

mit Hilfe einer zertifizierten technischen Sicher-

heitseinrichtung (TSE) abgesicherte Rechnungen 

anerkannt. Der Bewirtungsbetrieb ist dann ver-

pflichtet, mit dem elektronischen Aufzeichnungs-

system mit Kassenfunktion Belege über die Ge-

schäftsvorfälle zu erstellen. 

Rechnungen in anderer Form, z. B. handschriftlich 

erstellte oder nur maschinell erstellte, erfüllen die 

Nachweisvoraussetzungen nicht; diese Bewirtung-

saufwendungen werden vom Betriebsausgabenab-

zug ausgeschlossen. 

Übergangsregelung: Ein Betriebsausgabenabzug 

ist unabhängig von den geforderten Angaben für 

Belege zulässig, die bis zum 31.12.2022 ausgestellt 

werden. Führen die neuen Regelungen zur Einhal-

tung der geforderten Angaben zu erhöhten Anfor-

derungen an die Nachweisführung, sind diese erst 

für Betriebsaufwendungen verpflichtend vorauszu-

setzen, die nach dem 01.07.2021 anfallen. 

29. Veräußerung von privaten und 

betrieblichen Gütern über Ebay 

Inzwischen ist der Onlinehandel von Wirtschaftsgü-

tern ein lukratives Geschäft für Unternehmer. Da-

bei steht nicht nur Unternehmern das Internet als 

Verkaufsplattform zur Verfügung, sondern auch 

Privatpersonen. Da diese ihre privaten Güter ver-

kaufen, um im besten Fall noch etwas Geld dafür 

zu bekommen, stellt diese Tätigkeit mangels Ge-

winnerzielungsabsicht keinen Gewerbebetrieb dar. 

Über die Differenzierung bei Unternehmern, die zu-

sätzlich noch private Dinge veräußern, hat der Bun-

desfinanzhof (BFH) am 17.06.2020 entschieden. 

Im entschiedenen Fall veräußerte ein Onlinehänd-

ler Modelleisenbahnen und entsprechendes Zube-

hör. Dazu kamen weitere Veräußerungen, die nach 

der Ansicht des Unternehmers nicht zu versteuern 

seien, da es sich um private Umsätze handele. Er 
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habe seine private Modelleisenbahnsammlung ver-

kauft, welche er bereits vor der Unternehmens-

gründung besaß. Zudem erfolgte die Lagerung an 

zwei separaten Orten. Das Auflösen dieser Samm-

lung durch viele einzelne Verkäufe stelle keine ge-

werbliche Tätigkeit dar. 

Hätte der Unternehmer mit seiner Aussage Recht, 

so könnten die Umsätze trotzdem dem Gewerbebe-

trieb zuzuordnen sein, da hier eine Branchenüblich-

keit vorliegt. Allerdings müsste hierbei zuvor steu-

erlich noch die Einlage aus dem Privatvermögen 

berücksichtigt werden. Wenn die Wirtschaftsgüter 

jedoch tatsächlich nie dem Betriebsvermögen zu-

zuordnen waren, so wären die privaten Umsätze 

steuerlich nicht zu berücksichtigen. 

Der BFH hat den Fall dem Finanzgericht zurückver-

wiesen, damit eine Überprüfung der tatsächlichen 

Umstände stattfinden kann. Sollte sich jedoch her-

ausstellen, dass es sich von Anfang an um Be-

triebsvermögen handelte, so erfolgt eine nachträg-

liche Versteuerung der Umsätze. Entsprechende 

Fälle sollten mit Hinweis auf das Verfahren offen-

gehalten werden. 

30. Sponsoringaufwendungen eines 

Freiberuflers als Betriebsausgaben 

Sponsoringaufwendungen zählen auch bei Freibe-

ruflern als Betriebsausgaben, wenn diese zur För-

derung von Personen oder Organisationen in sport-

lichen, kulturellen oder ähnlichen gesellschaftlichen 

Bereichen eingesetzt werden. Voraussetzung ist, 

dass der Sponsor als Gegenleistung wirtschaftliche 

Vorteile, die insbesondere auch in der Sicherung o-

der Erhöhung des unternehmerischen Ansehens 

liegen können, für sein Unternehmen erstrebt oder 

für Produkte bzw. Dienstleistungen seines Unter-

nehmens werben will. 

In einem vor dem Bundesfinanzhof (BFH) verhan-

delten Fall hatte eine Freiberufler GbR jährliche 

Sponsoringverträge abgeschlossen, in denen als 

Gegenleistung mit ihrem Logo auf Kleidung gewor-

ben wurde. Die Aufwendungen machte sie nebst 

Darlehenszinsen als Betriebsausgaben bei den Ein-

künften aus selbstständiger Arbeit geltend. Das zu-

ständige Finanzamt erkannte jedoch die Aufwen-

dungen nicht als Betriebsausgaben an. 

Der BFH stellte hingegen in seinem Urteil vom 

14.07.2020 klar, dass ein Abzug von Sponsoring-

aufwendungen als Betriebsausgaben möglich ist. 

Dies setzt voraus, dass der Sponsoringempfänger 

öffentlichkeitswirksam auf das Sponsoring oder die 

Produkte bzw. Dienstleistungen des Sponsors hin-

weist und hierdurch für Außenstehende eine kon-

krete Verbindung zu dem Sponsor und seinen Leis-

tungen erkennbar wird. Erfolgt das Sponsoring 

durch eine Freiberufler-Personengesellschaft, liegt 

der erforderliche hinreichende Zusammenhang 

zum Sponsor auch dann vor, wenn auf die freibe-

rufliche Tätigkeit und Qualifikation der einzelnen 

Berufsträger hingewiesen wird. 

31. Sozialversicherungspflicht von  

mitarbeitenden Gesellschaftern 

konkretisiert 

Das Bundessozialgericht (BSG) hat die Rechtspre-

chung zur sozialversicherungsrechtlichen Beurtei-

lung von mitarbeitenden Gesellschaftern, die nicht 

als Geschäftsführer bestellt sind, in einem Urteil 

vom 12.05.2020 konkretisiert. Nunmehr können 

sie auch als sozialversicherungspflichtig gelten. 

Die Sozialversicherungspflicht richtet sich demnach 

nach dem beherrschenden Einfluss, den ein mitar-

beitender Gesellschafter auf die Geschicke einer 

Gesellschaft ausüben kann. Ist ein Gesellschafter 

nicht zum Geschäftsführer bestellt, ist er nur dann 

von der Sozialversicherungspflicht befreit, wenn er 

Beschlüsse der Gesellschafterversammlung maß-

geblich durch seine Stimmenmehrheit beeinflussen 

kann. Dadurch ist er in die Lage versetzt, das ei-

gene abhängige Beschäftigungsverhältnis jederzeit 

zu beenden. 

Ist er, etwa durch gesellschaftsrechtliche Ein-

schränkungen, nicht in der Lage das Beschäfti-

gungsverhältnis zu ändern, liegt eine sozialversi-

cherungspflichtige Beschäftigung des Gesellschaf-

ters vor. Von der Sozialversicherungspflicht befreit 

sind hingegen geschäftsführende Gesellschafter, 

wenn sie „einen beherrschenden Einfluss auf die 

Geschicke einer Gesellschaft nehmen" können. 

Dem Urteil vorangegangen war die Klarstellung im 

Fall einer mitarbeitenden Mehrheitsgesellschafte-

rin, die 70 % am Stammkapital der Gesellschaft 

hielt. Die Geschäftsführertätigkeit übte eine andere 

Person aus. Diese war der Gesellschafterin wei-

sungsgebunden. Um in der Gesellschaft Beschlüsse 

durchzusetzen, waren laut Gesellschaftsvertrag 

75 % der Stimmen aller Gesellschafter erforderlich. 
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Unter dieser Voraussetzung war die Mehrheitsge-

sellschafterin außerstande, ihren weisungsgebun-

denen Mitarbeiterstatus zu ändern. Nach Auffas-

sung des BSG besitzt sie somit nicht die nötigen 

Voraussetzungen für eine Befreiung von der Sozi-

alversicherungspflicht. Sie gilt damit als sozialver-

sicherungspflichtig beschäftigt. 

32. Verlängerung der Steuer-

erklärungsfristen für 2020 

Mit dem sog. ATAD-Umsetzungsgesetz wurden die 

Steuererklä-rungsfristen sowie die zinsfreien Ka-

renzzeiten für den Besteuerungszeitraum 2020 um 

3 Monate verlängert. Ein Schreiben des Bundesmi-

nisteriums für Finanzen vom 20.07.2021 erläutert 

mögliche Anwendungsfragen. 

Für den Veranlagungszeitraum 2020 gilt die Ver-

längerung sowohl für Steuererklärungen, die von 

Steuerberatern erstellt werden (beratene Fälle), als 

auch für die Erklärungen, die Steuerpflichtige 

selbst erstellen (nicht beratene Fälle). Für beratene 

Fälle verlängert sich die Abgabefrist somit bis zum 

31.05.2022. Bei nicht beratenen Fällen ermöglichte 

das neue Gesetz eine Verlängerung auf den Stich-

tag 01.11.2021 (soweit dies in dem Land, zu dem 

das Finanzamt gehört, ein gesetzlicher Feiertag 

war der 02.11.2021), um die Steuer- und Feststel-

lungserklärungen beim zuständigen Finanzamt ein-

zureichen. 

33. Terminsache: Sonderabschreibungen 

bei Mitwohnungsneubau 

Mit dem Gesetz zur Förderung des Mietwohnungs-

neubaus strebt die Bundesregierung Anreize für 

den Mietwohnungsneubau im bezahlbaren Mietseg-

ment an. Dies wird durch die Einführung einer 

Son¬derabschreibung umgesetzt. Die Sonderab-

schreibungen in Höhe von jährlich 5 % können - 

unter weiteren Voraussetzungen (so dürfen z. B. 

die abschreibungsfähigen Anschaffungs- oder Her-

stellungskos¬ten nicht mehr als 3.000 € je m² 

Wohnfläche betragen) - im Jahr der Anschaffung o-

der Herstellung und in den folgenden 3 Jahren - 

also 4 Jahre lang - neben der regulären Abschrei-

bung in Anspruch genommen werden. Somit wer-

den innerhalb des Abschreibungszeitraums insge-

samt bis zu 28 % der förderfähigen Anschaffungs- 

oder Herstellungskosten steuerlich berücksichtigt. 

Bitte beachten Sie! Die Regelung wird auf Her-

stellungs- oder Anschaffungsvorgänge beschränkt, 

für die der Bauantrag oder die Bauanzeige nach 

dem 31.08.2018 und vor dem 01.01.2022 gestellt 

wird. Die Sonderabschreibungen können auch dann 

in Anspruch genommen werden, wenn die Fertig-

stellung nach dem 31.12.2021 erfolgt; längstens 

bis 2026! Ob die (neue) Bundesregierung eine Ver-

längerung anstrebt, ist zzt. nicht bekannt. 

34. Änderung bei der Sonderabschrei-

bung für kleine und mittlere 

Unternehmen 

Kleine und mittlere Unternehmen profitieren von 

der Sonderabschreibung von bis zu 20 %. Werden 

bewegliche Wirtschaftsgüter wie z. B. Maschinen 

angeschafft, können - unter weiteren Vorausset-

zungen - im Jahr der Anschaffung oder Herstellung 

sowie in den folgenden vier Wirtschaftsjahren zur 

normalen Abschreibung zusätzlich Sonderabschrei-

bungen in Höhe von insgesamt bis zu 20 % in An-

spruch genommen werden. 

Der Unternehmer kann entscheiden, in welchem 

Jahr er wie viel Prozent der Sonderabschreibung 

beanspruchen will und damit die Höhe des Gewinns 

steuern. Bis 31.12.2019 beträgt die für die Inan-

spruchnahme der Vergünstigung relevanten Be-

triebsvermögensgrenzen bei Bilanzierenden 

235.000 € bzw. der Wirtschaftswert bei Betrieben 

der Land- und Forstwirtschaft 125.000 €; die Ge-

winngrenze bei Einnahme-Überschuss-Rechnern 

beträgt 100.000 €. 

Künftig gilt für alle Einkunftsarten eine einheitliche 

Gewinngrenze i. H. v. 200.000 € für die Sonderab-

schreibung. Diese Änderung gilt gleichermaßen 

auch für die Inanspruchnahme des Investitionsab-

zugsbetrags (siehe nachfolgend). Die Neuregelun-

gen zu der Sonderabschreibung und dem Investiti-

onsabzugsbetrag gelten in den nach dem 

31.12.2019 endenden Wirtschaftsjahren. Mit dem 

Jahressteuergesetz 2020 fallen auch vermietete 

Wirtschaftsgüter in den Anwendungsbereich in die-

sem Zeitraum. 

35. Gewinnplanung mit geändertem 

Investitionsabzugsbetrag 

Steuerpflichtige können für neue oder gebrauchte 

bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermö-

gens, die sie anschaffen oder herstellen wollen - 

unter weiteren Voraussetzungen wie z. B. der be-

trieblichen Nutzung zu mindestens 90 % und Ein-

haltung bestimmter Voraussetzungen (wie bei der 
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Sonderabschreibung) -, bis zu 40 % der voraus-

sichtlichen Anschaffungs- oder Herstellungskosten 

steuerlich gewinnmindernd abziehen. 

Das Jahressteuergesetz 2020 erhöht den Abzugs-

betrag von 40 % auf 50 % für Investitionen ab dem 

01.01.2020. Auch hier spielen die Betriebsgrößen-

merkmale keine Rolle mehr; es gilt die einheitliche 

Gewinngrenze von 200.000 €. Der Abzugsbetrag 

darf im Jahr der Inanspruchnahme und den 3 Vor-

jahren 200.000 € je Betrieb nicht übersteigen. 

Der Investitionsabzugsbetrag kann auch in An-

spruch genommen werden, ohne dass dafür ein 

„bestimmtes" Wirtschaftsgut angeschafft werden 

muss. Voraussetzung ist jedoch, dass der Steuer-

pflichtige die Summen der Abzugsbeträge und der 

hinzuzurechnenden oder rückgängig zu machenden 

Beträge nach amtlich vorgeschriebenen Datensät-

zen durch Datenfernübertragung übermittelt. 

Nach wie vor gilt: Die Berücksichtigung des In-

vestitionsabzugsbetrags ist in dem Wirtschaftsjahr 

rückgängig zu machen, in dem der Abzug erfolgt 

ist, wenn die geplanten Investitionen unterbleiben. 

Dafür werden bestandskräftige Bescheide korrigiert 

und es entstehen Zinsaufwendungen! 

Investitionsabzugsbetrag auch für einen betriebli-

chen Pkw: Die Gewährung eines Investitionsab-

zugsbetrags setzt u. a. voraus, dass der Steuer-

pflichtige beabsichtigt, das begünstigte Wirt-

schaftsgut in einer inländischen Betriebsstätte des 

Betriebs ausschließlich oder fast ausschließlich be-

trieblich zu nutzen. Unter diesen Voraussetzungen 

kann der Investitionsabzugsbetrag auch für einen 

Pkw in Anspruch genommen werden. Der Nachweis 

der betrieblichen Nutzung ist über ein Fahrtenbuch 

zu führen. 

Anmerkung: Wird der Pkw ausschließlich seinen 

Arbeitnehmern zur Verfügung gestellt - dazu zäh-

len auch angestellte GmbH-Geschäftsführer -, han-

delt es sich um eine 100%ige betriebliche Nutzung. 

36. Geschenke an Geschäftsfreunde 

Geschenke - insbesondere zum Jahresende - also 

„Sachzuwendungen" an Personen, die nicht Arbeit-

nehmer des Unternehmers sind - wie z. B. Kunden 

oder Geschäftsfreunde -, dürfen als Betriebsausga-

ben abgezogen werden, wenn die Kosten der Ge-

genstände pro Empfänger und Jahr 35 € ohne Um-

satzsteuer (falls der Schenkende zum Vorsteuerab-

zug berechtigt ist) nicht übersteigen.  

Ist der Betrag höher oder werden an einen Emp-

fänger im Wirtschaftsjahr mehrere Geschenke 

überreicht, deren Gesamtkosten 35 € übersteigen, 

entfällt die steuerliche Abzugsmöglichkeit in vollem 

Umfang. 

Eine Ausnahme sind Geschenke bis 10 €. Hier geht 

der Fiskus davon aus, dass es sich um Streuwerbe-

artikel handelt. Hierfür entfällt auch die Aufzeich-

nungspflicht der Empfänger. 

Geschenke an Geschäftsfreunde aus ganz persönli-

chem Anlass (Geburtstag, Hochzeit und Hochzeits-

jubiläen, Kindergeburt, Geschäftsjubiläum) im 

Wert bis 60 € müssen nicht pauschal besteuert 

werden. Das gilt auch für Geschenke an Arbeitneh-

mer (siehe folgenden Beitrag). Übersteigt der Wert 

für ein „Geschenk an Geschäftsfreunde" jedoch 

35 €, ist es nicht als Betriebsausgabe absetzbar! 

37. Geschenke an Arbeitnehmer 

Will der Arbeitgeber seinen Arbeitnehmern neben 

den üblichen Zuwendungen (Blumen o. Ä.) auch 

ein Geschenk zum Jahresende überreichen, kann er 

auch die besondere Pauschalbesteuerung nutzen. 

Auch Geschenke an Mitarbeiter können danach bis 

zu einer Höhe von 10.000 € pro Jahr bzw. pro Ar-

beitnehmer vom Arbeitgeber mit 30 % (zzgl. Soli-

Zuschlag und pauschaler Kirchensteuer) pauschal 

besteuert werden. Sie sind allerdings sozialversi-

cherungspflichtig. In diesem Fall kann der Arbeit-

geber die Aufwendungen aber als Betriebsausga-

ben ansetzen. 

38. Degressive Abschreibung in Anspruch 

nehmen, wenn sinnvoll 

Zum 01.01.2020 wurde die degressive Abschrei-

bung (AfA) befristet wieder eingeführt. Danach 

können bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlage-

vermögens, die nach dem 31.12.2019 und vor dem 

01.01.2022 angeschafft oder hergestellt worden 

sind, degressiv abgeschrieben werden. 

Die degressive AfA kann nach einem unveränderli-

chen Prozentsatz vom jeweiligen Restwert vorge-

nommen werden. Der dabei anzuwendende Pro-

zentsatz darf höchstens das Zweieinhalbfache des 

bei der AfA in gleichen Jahresbeträgen in Betracht 

kommenden Prozentsatzes betragen und 25 % 

nicht übersteigen. 
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39. Aufbewahrungsfristen 

Die Aufbewahrungsfrist beginnt mit dem Schluss 

des Kalenderjahres, in dem die letzte Eintragung in 

das Buch gemacht, das Inventar, die Eröffnungsbi-

lanz, der Jahresabschluss oder der Lagebericht auf-

gestellt, der Handels- oder Geschäftsbrief empfan-

gen oder abgesandt worden oder der Buchungsbe-

leg entstanden ist. Im Einzelnen können nachfol-

gend aufgezeigte Unterlagen nach dem 31.12.2021 

vernichtet werden: 

Aufbewahrungsfrist 10 Jahre*: 

Bücher, Inventare, Bilanzen, Rechnungen und Bu-

chungsbelege (Offene-Posten-Buchführung) - d. h. 

Bücher mit Eintragung vor dem 01.01.2012, Bilan-

zen und Inventare, die vor dem 01.01.2012 aufge-

stellt sind, sowie Belege mit Buchfunktion. Aufbe-

wahrungsfrist 6 Jahre: 

Empfangene Handels- und Geschäftsbriefe sowie 

Kopien von abgesandten Handels- und Geschäfts-

briefen, sonstige Unterlagen - d. h. Unterlagen und 

Lohnkonten, die vor dem 01.01.2016 entstanden 

sind. 

*Dies gilt nicht, soweit Bescheide noch nicht end-

gültig und so weit Rechtsbehelfs- oder Klagever-

fahren anhängig sind. 

Bitte beachten Sie, dass diese Informationen eine individuelle Be-

ratung nicht ersetzen können. Trotz sorgfältiger und gewissenhaf-

ter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für 

den Inhalt. 


	1. Investionsabzugsbetrag/Sonderabschreibung
	2. Arbeiten im Homeoffice
	3. Übungsleiter- / Ehrenamtspauschale
	4. Steuerfreie Sachbezugsgrenze
	5. Entlastung für Alleinerziehende
	6. Steuerfreie Corona-Beihilfe
	7. Anrechnung von Verlusten aus Termingeschäften
	8. Steuerhinterziehung
	9. Rechnungsberichtigung
	10. Drittes Corona-Steuerhilfegesetz in Kraft
	11. Neues Gesetz zur Abwehr von Steueroasen beschlossen
	12. Reform des Personengesellschaftsrecht auf den Weg gebracht
	13. Optionsmöglichkeit zur Körperschaftsteuer wird eingeführt
	14. Höhe der Verzinsung für Steuernachforderungen und –erstattungen verfassungswidrig
	15. Steuerliche Berücksichtigung eines Homeoffice während der Corona-Pandemie
	16. Steuerliche Verbesserung für Menschen mit Behinderung
	17. Steuerbefreiung von Beratungsleistungen zur beruflichen Neuorientierung
	18. Keine Berücksichtigung der Instandhaltungsrücklage bei Berechnung der Grunderwebsteuer
	19. Steuermäßigung bei haushaltsnaher Tätigkeit und Handwerkerleistung
	20. Keine Werbungskostenkürzung bei Wegfall von Mieteinnahmen durch Corona-Krise
	21. Auf anteiligen Veräußerungsgewinn für ein häusliches Arbeitszimmer entfällt die Besteuerung
	22. Verlustverrechnungsbeschränkung für Aktienveräußerungen verfassungswidrig?
	23. Vereinfachungsregel bei kleinen Photovoltaikanlagen und vergleichbaren Blockheizkraftwerken
	24. Nutzungsdauer von Computer-Hard- und Software auf ein Jahr verkürzt
	25. Berücksichtigung des Veräußerungserlöses eines teilweise privat genutzten Pkw
	26. Bewertungsabschlag bei verbilligter Wohnraumüberlassung
	27. Nachweis einer fast ausschließlich betrieblichen Nutzung bei Pkw
	28. Anerkennung von Bewirtungsrechnungen als Betriebsausgaben
	29. Veräußerung von privaten und betrieblichen Gütern über Ebay
	30. Sponsoringaufwendungen eines Freiberuflers als Betriebsausgaben
	31. Sozialversicherungspflicht von mitarbeitenden Gesellschaftern konkretisiert
	32. Verlängerung der Steuererklärungsfristen für 2020
	33. Terminsache: Sonderabschreibungen bei Mitwohnungsneubau
	34. Änderung bei der Sonderabschreibung für kleine und mittlere Unternehmen
	35. Gewinnplanung mit geändertem Investitionsabzugsbetrag
	36. Geschenke an Geschäftsfreunde
	37. Geschenke an Arbeitnehmer
	38. Degressive Abschreibung in Anspruch nehmen, wenn sinnvoll
	39. Aufbewahrungsfristen

